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Ihr Schreiben vom 12. Mai 2011
Sehr geehrte Frau Prosch,

vielen Dank für Ihr Schreiben, das ich untenstehend in der Reihenfolge der von Ihnen aufgelisteten Fragen beantworten möchte.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß 
(Martin Kissel)

Zu 1. 
Schriftliche Verträge mit dem SWR schließe ich nicht. Die anderen ständigen freien Mitarbeiter haben einen sogenannten Rahmenvertrag, ich nicht. Seit 19 Jahren arbeite ich in diesem "vertragslosen Zustand" für den SWR. Ich unterliege allerdings wie alle anderen Freien auch dem Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen mit Urlaubsgeldanspruch und den üblichen sozialen Leistungen (Siehe Anlage "Zu 1."). 

Zu 2. 
Ich arbeite täglich in und aus dem mir zugewiesenen Büro (Nr. 4011) beim SWR in Freiburg. Durch die mir zugeordnete E-Mailadresse (Martin.Kissel@swr3.de) und der mir zugeordneten Festnetznummer (0761 / 3808-231) bin ich stetig erreichbar. 
Für Hörfunk-Reportagen muss ich zu festgelegten Terminen außer Haus (der SWR bezahlt das Kilometergeld), um die O-Tonaufnahmen zu machen. Nach der Rückkehr werden die O-Töne mit dem SWR-eigenen Equipment geschnitten und an dem mir zugeordneten und nur von mir benutztem PC (Nr. 114110) zusammen mit meinem hier geschrieben Text bearbeitet. 
Das Manuskript für die einzelnen Produktionen wird vorher verlangt, der Inhalt dann abgesprochen oder die Textfassung korrigiert und die Länge des Beitrages festgelegt. Die geschieht meistens telefonisch oder via E-Mail. (Siehe Anlage "Zu 2.").
Nach Abnahme des Textes produziere ich den Beitrag wie gewünscht in einem der Aufnahmestudios des SWR in Freiburg. Der fertige Beitrag wird dann vor Ort in das SWR-Netzwerk eingespeist. Damit haben alle Studios des SWR Zugriff auf den Beitrag
Zu 3.
Als Reporter habe ich Hörfunkbeiträge - wie oben beschrieben – zu produzieren und in das SWR-Netzwerk einzustellen.

Als Autor habe ich in ähnlicher Weise zu verfahren (Siehe Anlage "Zu 3.")
Als Redakteur (SWR3 in Baden-Baden) muss ich zu festgelegter Dienstzeit erscheinen und im Team die vorgegebenen Programmthemen inhaltlich umsetzen. Der Redakteur unterliegt den Weisungen der Programmplanung.
Zu 4.
Ich biete Themen oder Beiträge (Hörfunk-Reportagen und Comedy) dem SWR an oder werde vom SWR angefragt, ob ich dies machen könne. Dies geschieht in Redaktionskonferenzen, telefonisch oder auch via E-Mail (Siehe Anlage "Zu 4."). Bei Redaktionsdiensten ist die Redaktionssitzung maßgebend.
Zu 5.

Die Produktionen sind ausschließlich Hörfunk-Beiträge.

Zu 6.

Ich komme täglich zu den üblichen (gleitenden) Arbeitszeiten ins Büro, da ich zur Recherche und zur Produktion meiner Beiträge auf die Infrastruktur des SWR angewiesen bin. Die tägliche Arbeitszeit variiert in den meisten Fällen zwischen 7 und 10 Stunden.

Zu 7.

Bei Krankheit erfolgt eine Meldung an die Honorarabteilung des SWR. Urlaub muss beantragt und genehmigt werden. Bei Abwesenheit/Verhinderung während der Redaktionsdienste ist unverzüglich die Programmplanung zu unterrichten.

Zu 8.

Bei Ausfall (aktuelle Reportage oder Redaktionsdienst) wird redaktionsintern (Layout/Programmchef/Sekretariat) nach Ersatz gesucht.
Zu 9.

Bei Redaktionsdiensten (Redakteur vom Dienst bei SWR3) wird im Team gearbeitet, zusammen mit dem Input, den Reportern, den Nachrichten und dem Programmlayout.

Zu 10.

Ein Teil dieses Teams besteht aus festangestellten Mitarbeitern.

Zu 11.

Abnahme der Beiträge erfolgt durch den Input, das Programmlayout oder den Programmchef. Dort liegt auch das Letztentscheidungsrecht.
Zu 12.

Aufnahmegeräte mit Mikrofon werden entweder vom SWR jeweils für die einzelnen Reportagen zur Verfügung gestellt oder befinden sich - wie in meinem Falle - in Eigenbesitz (Rechnungen liegen vor). Für die Bearbeitung der Töne und zur Texterstellung benutze ich den SWR-Rechner mit allen SWR-netzinternen Funktionen in den Aufnahmestudios und im Büro des SWR.
Zu 13.

Als Autor mache ich Textvorschläge, die entweder angenommen, abgelehnt oder auf Anweisung des/der Redakteurin hin abgeändert werden müssen. Die Umsetzung erfolgt dementsprechend.

Als Reporter schlage ich ein Thema vor oder erhalte einen Auftrag von der Redaktion. Meistens wird bereits bei der Beauftragung bezüglich Inhalt und Länge das Format vorgegeben. Das Manuskript wird vor der Produktion verlangt, um noch etwaige Änderungen verlangen zu können. (Siehe Anlage "Zu 2.")
Als Redakteur erfolgt immer eine Abnahme durch das Layout oder einen Kollegen in vorgesetzter Position.

Zu 14.

Wer seine Dienstbereitschaft nicht signalisiert oder (bei SWR3) ausdrücklich erklärt, kommt nicht auf den Dienstplan und verdient somit auch kein Geld. Die Vorgesetzten erklären hin und wieder sehr deutlich, dass sie Dienstbereitschaft erwarten. Beim Fernsehen in Freiburg gerne auch schon mal (unbezahlten) Bereitschaftsdienst.

Zu 15.

Eine Rechnung an den SWR wird von den ständig freien Mitarbeitern nicht gestellt. Nach erbrachter Leistung und Sendung der Beiträge erfolgt automatisch die Bezahlung durch die Honorar- und Lizenzabteilung des SWR. (Siehe Anlage "Zu 15.")
